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Gemeinde Buchholz

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Stabstelle Personal/ allgem. Verwaltung

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

03-2020-002

25.03.2020
Lübke, Heidemarie

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Buchholz
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 10.06.2020 Gemeindevertretung Buchholz

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buchholz beschließt die in der Anlage befindliche  1. 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Buchholz.

Sachverhalt: 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Buchholz wird aus folgenden geändert:

1. Die Gemeinde führt ein eigenes Wappen, welches in die Hauptsatzung aufzunehmen 
ist.
  

2. Die Einwohner haben die Möglichkeit, in einer Einwohnerfragestunde vor Beginn des 
öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der 
Gemeindevertretung sowie den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder 
Anregungen zu unterbreiten. Lt. der zur Zeit gültigen Hauptsatzung dürfen sich diese 
Fragen, Vorschläge und Anregungen nicht auf Beratungsgegenstände der 
nachfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung beziehen. Diese Satz soll gestrichen 
werden, so dass sich Fragen, Vorschläge und Anregungen auch auf 
Beratungspunkte der nachfolgenden Sitzung beziehen dürfen.

3. Bekanntmachungen aufgrund des BauGB sind neben der ortsüblichen 
Bekanntmachung zusätzlich im Internet zu veröffentlichen. Die Regelung wurde aus 
Gründen der Klarheit aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen X Nein Ja

Im Haushalt vorgesehen? Nein Ja, Produktkonto ………………….
                          ……………….

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………      Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………
Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n:
- 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Buchholz
- Lesefassung der Hauptsatzung der Gemeinde Buchholz
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Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiter/in Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Lübke, Heidemarie

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift
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